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Verkehrsplanung

Textliche Festsetzungen

zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 510:
Amelsbiuren — Landsberger Stral3e/Deermannstralde

1. Textliche Festsetzungen gemal § 9 Baugesetzbuch (BauGB)
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In den Baugebieten, in denen nur Einzelhduser, nur Doppelhauser oder nur Einzel-
und Doppelhduser zulassig sind (Einfamilienhausgrundstiicke), ist mit Ausnahme
der WA 2)-Gebiete neben der Hauptwohnung maximal eine Kleinwohnung zulassig.
Die Geschossflache fur die Kleinwohnung darf 50 m2 nicht Uberschreiten. In den
WA-Gebieten mit der Kennziffer 2) gilt die Geschossflachenbegrenzung fur die
zweite Wohneinheit nicht.

In den WA-Gebieten mit der Kennziffer 1) (Mehrfamilienhausgrundstiicke) wird die
Zahl der zuldssigen Wohneinheiten nicht begrenzt (89 (1) Nr. 6 BauGB i. V. m.
§ 16 (2) Nr. 2 BauNVO).

Uberdachte Stellplatze (Carports), Garagen und sonstige Nebengebaude miissen
zur vorderen Stral3enbegrenzungslinie einen Mindestabstand von 5,0 m sowie zur
seitlichen  StraRenbegrenzungslinie  einen  Mindestabstand von 0,5 m
(Begriinungsstreifen) einhalten und dirfen eine Hoéhe von 2,50 m nicht
Uberschreiten Die zulassige Grundflache fur sonstige Nebengeb&ude (Schuppen,
Geratehéauser, u. &.) auf den Einzel- und Doppelhausgrundstiicken darf nicht mehr
als 9 m2 betragen (8 12 (6) und § 14 (1) BauNVO).

Die im Plan festgesetzten, anzupflanzenden Baume sind als standortgerechte,
heimische mittel- bis groRkronige Laubbaume (z. B. Stieleiche, Spitzahorn,
Hainbuche) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Zu pflanzen sind Hochstamme
in der Qualitat 3x verpflanzt mit einem Stammumfang von 16-18 cm. Ausfélle sind
gleichwertig zu ersetzen (8 9 (1) Nr. 25 a und b).

Die Oberkante FertigfuBboden der Wohngebdude im Erdgeschoss muss
mindestens 0,3 m Uber der Oberkante der jeweils der ErschlieRung des Gebéaudes
dienenden Verkehrsflache liegen (8 9 (3) BauGB).

Die festgesetzten Traufhohen sind definiert als der au3ere Schnittpunkt zwischen
der AuRenwand und der Dachoberflache.

Bezugspunkt fur alle HOhenfestsetzungen sind die in der Planzeichnung
eingetragene Hohen der Kanaldeckel in der Deermannstraf3e von 59,60 Meter bzw.
in der Landsberger Strale von 57,64 Meter Uber Normalhéhennull (m 4. NHN).
Dabei werden den beiden Strafl3en jeweils die Baufelder in der ersten und zweiten
Reihe zugeordnet. Das Mittelbaufeld des WA 1)-Gebietes wird dem Bezugspunkt
Deermannstral3e zugeordnet (8 16 (2) Nr. 41i. V. m. § 18 (1) BauNVO).

Entlang der gekennzeichneten Baugrenzen mussen bei der Errichtung, Anderung
oder Erweiterung der Gebaude, Aufenthaltsraume im Sinne von § 48 BauO NRW
das resultierende  Schalldammmald  entsprechend den  ausgewiesenen
Larmpegelbereichen nach DIN 4109 einhalten. In den Uberwiegend zum Schlafen
genutzten Raumen mit Fenstern in den Bereichen der entsprechend
gekennzeichneten Gebaudefronten (Larmpegelbereich 1V) sind schallgedammte
Laftungen vorzusehen (8 9 (1) Nr. 2 BauGB).
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2.  Textliche Festsetzungen gemalf 8 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen
(BauO NRW)

2.1 Grundstickseinfriedungen an 6ffentlichen Verkehrsflachen sind nur in Verbindung
mit einer der Grundstiicksgrenze zugewandten Eingrinung von mindestens 0,30 m
Tiefe zuldssig. Dahinterliegende Zaune oder Mauern dirfen eine Hohe von 1,20 m
nicht Uberschreiten.

2.2 Dachlberstdnde  (Traufen- und  OrtgangUberstdande) sind  unzulassig.
Dachaufbauten und -einschnitte sowie Nebengiebel sind im WA 1)-Gebiet und bei
maximal zweigeschossiger Bauweise unzuldssig. Von dieser Bestimmung sind
Anlagen zur Solarenergienutzung ausgenommen.

2.3 Die Gebaudefassaden sind je Fassadenseite zu mindestens 70 % in
Ziegelmauerwerk in rotem Grundfarbton auszuftihren.

2.4 Doppelhdauser sind jeweils profilgleich, d. h. mit einheitlicher vorderer und hinterer
Gebaudeflucht, gleicher Trauf- und Firsthéhe, gleicher Dachneigung sowie
einheitlich in Material und Farbe zu errichten.

2.5 Nebengebaude und Garagen kénnen mit einem Flachdach errichtet werden.

3. Hinweise

3.1 Gemall 815 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG) ist die
Entdeckung eines Bodendenkmals (kulturgeschichtliche Bodenfunde, Mauern,
Einzelfunde, aber auch Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit)
unverzuglich der Stadt Minster / Stadtische Denkmalbehtérde oder dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL-Archéologie fur Westfalen, An den
Speichern 7, 48157 Muinster anzuzeigen. Die Fundstelle ist nach § 16 DSchG
unverandert zu erhalten.

3.2 Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse
und DIN-Vorschriften) kénnen bei der Stadt Minster, im Kundenzentrum ,Planen-
Bauen-Umwelt® im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33,
eingesehen werden.

3.3. Aufgrund der Lage in der Emmerbachaue sind fur die Baufelder nordlich der
Landsberger ~Strale im Falle extremer Starkregenereignisse —mdgliche
Uberflutungen nicht ganzlich auszuschlief3en.

BB vunsTER| Textliche Festsetzungen zum Entwurf / Seite 2 von 2



	Textliche Festsetzungen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 510: Amelsbüren – Landsberger Straße/Deermannstraße
	1.  Textliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) 
	2.  Textliche Festsetzungen gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
	3.  Hinweise


